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VERORDNUNG (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 3087/78 DES RATES
vom 21 . Dezember 1978

zur Anpassung des Berichtigungskoeffizienten , der auf die Dienst- und Versor
gungsbezüge der in Italien dienstlich verwendeten oder ansässigen Beamten und
sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften anwendbar ist

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Einsetzung eines gemein
samen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften ,

gestützt auf die Verordnung (EWG, Euratom, EGKS)
Nr. 259/68 (') über das Statut der Beamten der Europä
ischen Gemeinschaften und die Beschäftigungsbedin
gungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemein
schaften , zuletzt geändert durch die Verordnung (Eura
tom, EGKS, EWG) Nr. 3085/78 (2 ), insbesondere auf
die Artikel 64 und 82 des Statuts und auf Artikel 20
Absatz 1 sowie Artikel 64 der Beschäftigungsbedingun
gen,

auf Vorschlag der Kommission ,

in der Erwägung, daß der Berichtigungskoeffizient für
Italien entsprechend den Ergebnissen der vom Statisti
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften durch
geführten Untersuchungen angepaßt werden muß —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Der auf die Dienstbezüge der in Italien dienst
lich verwendeten Beamten anwendbare Berichtigungs
koeffizient wird mit Wirkung vom 1 . Januar 1978 auf
146,4 festgesetzt .
(2) Der gemäß Artikel 82 Absatz 1 zweiter Unterab
satz des Statuts auf die Versorgungsbezüge anwend
bare Berichtigungskoeffizient wird mit Wirkung vom
1 . Januar 1978 für Versorgungsberechtigte, die in Ita
lien ihren Wohnsitz zu nehmen erklären , auf 146,4
festgesetzt .

Artikel 2

Die in Artikel 1 der Verordnung (Euratom, EGKS,
EWG) Nr. 1461 /78 (3) genannten Berichtigungskoeffi
zienten für Italien werden mit Wirkung vom 1 . Ja
nuar 1978 aufgehoben .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 21 . Dezember 1978 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Otto Graf LAMBSDORFF

(') ABl . Nr. L 56 vom 4 . 3 . 1968 , S. 1 .
( 2 ) Siehe Seite 6 dieses Amtsblatts . (3 ) ABl . Nr . L 176 vom 30 . 6 . 1978 , S. 1 .


